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1. Rechtliche Grundlagen  

Die Anforderungen des Artenschutzes, die im Rahmen von Genehmigungsverfahren 

maßgeblich sind, gibt im Wesentlichen § 44 (1) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vor. 

Sie beziehen sich zunächst auf alle besonders und streng geschützten Arten im Sinne der 

Definitionen des § 7 (2) Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG. Demnach sind folgende Arten 

besonders geschützt: 

 alle Arten in den Anhängen A und B der EG-Artenschutzverordnung (EGArtSchV), 

 alle Arten im Anhang IV der FFH-Richtlinie (FFH-RL), 

 alle ‚europäischen Vogelarten‘, 

 alle Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 (1) aufgeführt sind. 

Folgende Arten sind nach § 10 (2) Nr. 11 BNatSchG streng geschützt: 

 alle Arten in Anhang A der EG-Artenschutzverordnung (EGArtSchV), 

 alle Arten des Anhang IV der FFH- Richtlinie 

 alle Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 (2) aufgeführt sind. 

Gemäß § 44 (1) BNatSchG ist es verboten:  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-

men, zu beschädigen oder zu zerstören,  

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 

die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsfor-

men aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 

zerstören (Zugriffsverbote). 

§ 44(5) BNatSchG regelt: 

Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben 

im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des BauGB zulässig sind, 

gelten die Zugriffsverbote nach Maßgabe des Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV a der 

Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten 

betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 (2) Nr. 2 aufgeführt sind, liegt ein 

Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene 

unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Ab-

satzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vor-

haben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang wei-

terhin erfüllt wird.  
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Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt wer-

den. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV b der Richtlinie 92/43/EWG 

aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders ge-

schützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder 

Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor.  

Demnach sind nach derzeit gängiger Rechtsauffassung für nach § 15 BNatSchG zulässige 

Eingriffe sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften 

des BauGB zulässig sind – und um solche handelt es sich im vorliegenden Fall – bezüglich 

der artenschutzrechtlichen Regelung der §§ 44ff BNatSchG nur für die europarechtlich 

geschützten Arten, dies sind die europäischen Vogelarten und die Arten des 

Anhang IV der FFH-Richtlinie, relevant (TRAUTNER 2008). Ist zu erwarten, dass die 

Schädigungs- und Störungstatbestände z.B. durch die Auswirkungen eines geplanten 

Vorhabens erfüllt werden, können die nach Landesrecht zuständigen Behörden gemäß 

§ 45 (7) BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen zulassen: 

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erhebli-

cher wirtschaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwe-

cken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung,  

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließ-

lich der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich 

günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder  

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ein-

schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art.  

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben 

sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit 

nicht Artikel 16 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/ EWG weitergehende Anforderungen enthält. Arti-

kel 16 Abs. 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Abs. 2 der Richtlinie 79/409/EWG sind 

zu beachten. Die Landesregierungen können Ausnahmen auch allgemein durch Rechtsver-

ordnung zulassen. Sie können die Ermächtigung nach Satz 4 durch Rechtsverordnung auf 

andere Landesbehörden übertragen. 

 

Nachfolgend wird geprüft, inwieweit das Vorhaben mit den Anforderungen des § 44 (1) 

BNatSchG vereinbar ist. Dabei ist zu ermitteln, ob vorhabensbedingt Auswirkungen zu 

erwarten sind, die unter die dort genannten Verbotstatbestände fallen. Sollte dies der 

Fall sein, so ist für die relevanten Arten zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine 

Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG gegeben sind.   
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2. Datengrundlagen 

Eine aktuelle, mehrfache Begehung des Plangebietes zur Kartierung der ausgewähl-

ten, biodeskriptorisch geeigneten und artenschutzfachlich bzw. -rechtlich relevanten 

Tiergruppen, wurde zwischen März 2010 und September 2010 durchgeführt. Zudem 

erfolgte im Rahmen dieser Begehungen eine Potenzialabschätzung als weitere Basis 

für die Bewertung einer möglichen Betroffenheit von Arten oder Artengruppen.  

Die Ergebnisse der faunistischen Kartierung sind detailliert in dem aktuell erstellten 

Faunistischen Gutachten (BÜRO FÜR UMWELTPLANUNG, 2011) dargestellt. Für weiter-

führende oder konkretisierende Informationen zur Methode, Bestandssituation und 

räumlicher Abgrenzung des Betrachtungsbereiches wird an dieser Stelle auf dieses 

Gutachten verwiesen. 

 

Datenquellen: 

 Faunistische Untersuchungen im B-Planbereich ‚Am Henker‘ von Kronberg 

(bioplan, 2004)  

 Kurzbericht zur Bestandssituation des Blauschwarzen Ameisenbläulings 

(Fehlow, 2005)  

 Faunistischer Fachbeitrag zum Vorkommen des Dunklen Ameisenbläulings 

(Twellbeck, 2006) 

 Bebauungsplanentwurf ‚Am Henker‘ (Planungsteam Darmstadt) 
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3. Wirkfaktoren des Vorhabens und Ermittlung der Betroffenheit  

Im Stadtteil Oberhöchstadt der Stadt Kronberg wird im Rahmen eines Bauleitplanver-

fahrens eine Fläche am südwestlichen Siedlungsrand für eine zukünftige Wohn-

baunutzung vorbereitet. Im Norden und Osten grenzt das Plangebiet an die beste-

henden Siedlungsränder an, während im Westen die ‚Henkerstrasse‘ das Gebiet be-

grenzt. Im südwestlichen Teil des Plangebietes sind bereits Einzelgebäude vorhan-

den, bzw. peripher berührt. Durch die vorhabensbedingten Wirkmechanismen sind 

beeinträchtigende Wirkungen auf artenschutzrechtlich relevante Vertreter der lokalen 

Fauna nicht auszuschließen.  

 

Gemäß  § 44 (1) BNatSchG  ist es verboten:  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-

men, zu beschädigen oder zu zerstören,  

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 

die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsfor-

men aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 

zerstören (Zugriffsverbote). 
 
Bei der Beschreibung der unter diesen Aspekten relevanten Wirkungen ist im vorlie-

genden Fall zwischen  

 Anlagebedingten Wirkfaktoren, 

 Baubedingten Wirkfaktoren und 

 Betriebsbedingten Wirkfaktoren zu unterscheiden 

Anlagebedingte Wirkfaktoren: 

Für die geplante Siedlungsflächenerweiterung werden vorhandene Biotopflächen 

unterschiedlicher Ausbildung überbaut. Dadurch tritt im Grundsatz ein unmittelbarer, 

irreversibler Habitatverlust ein. Weiterhin entstehen durch die geplante Umnutzung 

neue Habitattypen (Freiflächengestaltung, Kompensationsmaßnahmen), die für einen 

Teil der Arten weiterhin nutzbar bleiben, ggf. auch anderen – bisher nicht vorkom-

menden Arten – neuen Lebensraum bieten (Habitatveränderung). Durch den unmit-

telbaren Habitatverlust besonders betroffen sind Fledermausarten, gehölzgebundene 

Vogelarten sowie Insektenarten des Feucht- und Frischgrünlandes.  

Baubedingte Wirkfaktoren: 

Alle baubedingten Eingriffe sind zeitlich begrenzt und auf die jeweilige Bauab-

schnittsphase beschränkt. Ihr Auftreten ist entsprechend ihrer Qualität zum Teil zeit-

lich entzerrt, tritt aber auch teilweise akkumulierend auf. Die beanspruchten Flächen 
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können nach der notwendigen Inanspruchnahme jedoch wieder in den ursprüngli-

chen Zustand zurückversetzt werden. Hierher zu stellen sind insbesondere die Ein-

richtung von Baufeldern bzw. Baustellen und Materiallager aber auch Geräusch- und 

Staubemissionen, Erschütterungen sowie Baustellenverkehr.  

Betriebsbedingte Wirkfaktoren: 

Hierherzustellen sind störökologische Belastungen durch die zukünftigen Nutzer bzw. 

Bewohner (visuelle Reize durch Bewegungen im Bereich der Freiflächen/Gärten, 

Fahrzeugverkehr, Lärm und Licht). In den unmittelbar an die bestehende Bebauung 

angrenzenden Bereiche des Plangebietes sind aktuell bereits vielfältige, störökolo-

gisch wirksame Beeinträchtigungen zu verzeichnen: bestehende Bebauung, Lärm, 

Licht, Fahrzeugverkehr, Bewegung. Hinzu kommt, dass im Gebiet ein Fußwegenetz 

vorhanden ist, von dem ebenfalls schon aktuell störökologische Belastungen in das 

Vorhabensgebiet einwirken; betroffen sind hier vor allem die zentralen und südlichen 

Bereiche. Auch von der bestehenden Gartennutzung gehen störökologische Impulse 

aus. Aufgrund dieser  störökologischen Vorbelastung kann deshalb die aktuelle Be-

lastungssituation im Plangebiet nicht als störungsfrei bezeichnet werden. 
 
 
Ermittlung der Betroffenheit 

Durch das geplante Vorhaben kommt es zur direkten Inanspruchnahme von rein 

terrestrischen Lebensräumen.  Hierdurch entstehen direkte Habitatverluste,  Ver-

änderungen der Standortverhältnisse, aber auch störökologische Belastungs-

wirkungen. Als artenschutzfachlich relevante Lebensraumtypen lassen sich auf-

grund der vorgefundenen strukturellen Ausstattung vor allem Ruderalfluren und Bra-

chen unterschiedlichsten Typs, beweidete Frischwiesen und feuchte Glatthafer-

wiesen, Gärten, aber auch Bäume, Baumreihen und Baumgruppen, Hecken und Ge-

büsche sowie Gebäude abgrenzen. Hinsichtlich der Betroffenheit von artenschutz-

rechtlich relevanten Taxa bedeutet dies, dass im Wesentlichen Arten/Artengruppen 

betroffen sind, deren Vorkommen vollständig oder teilweise (Teilhabitatnutzung) an 

derartige Strukturen gebunden sind. Daraus leitet sich folgende Betroffenheits-

situation ab: 

Keine Betroffenheit besteht für Arten / Artengruppen 

 die eine Gewässerbindung besitzen, d.h. im Wasserkörper selbst leben oder 
reproduzieren (Fische, Libellen, Amphibien, aber auch Wasservogelarten)  

 die für ihr Vorkommen Felsstrukturen und / oder besonnte, extensiv genutzte 

oder verbrachte Strukturen benötigen (z.B. div. Heuschreckenarten) 

 die für ihre Reproduktion Totholz und / oder alte Eichenbestände benötigen 

(bspw. Hirschkäfer, Heldbock) 

 mit zoogeographischer Restriktion. 

sowie – wegen fehlender Standorteignung - für artenschutzrechtlich relevante 

Pflanzenarten.  
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Nachfolgend wird die Betrachtungsrelevanz verschiedener Artengruppen darge-

stellt. In diesem Zusammenhang wird an dieser Stelle nochmals darauf verwiesen, 

dass es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen nach § 15 BNatSchG zulässigen 

Eingriff handelt, so dass nach derzeitiger Rechtsauffassung für die nach BArtSchV 

‚besonders geschützten‘ Arten die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen 

Betrachtung entfällt. Die Belange derart klassifizierten Arten gelten im Rahmen einer 

angepassten Kompensationsplanung als berücksichtigt und erfüllt!   

Säugetiere: Vorkommen des artenschutzrechtlich bedeutsamen Feldhamsters sind 

auszuschließen (keine Habitateignung); gleiches gilt für die Haselmaus, für deren 

Vorkommen im Vorhabensgebiet die standortökologischen Gegebenheiten fehlen; da 

die im Plangebiet vorhandenen Gehölzbestände teilweise natürliche Baumhöhlen 

oder -spalten aufweisen sowie Gebäude mit überplant werden, besteht für die 

Gruppe der Fledermäuse eine Betrachtungsrelevanz. 

Vögel: Für die Gruppe der Vögel besteht eine Betrachtungsrelevanz. 

Reptilien: Für das Vorkommen der Europäischen Sumpfschildkröte fehlen die Vor-

kommensvoraussetzungen völlig. Aufgrund der Habitatbedingungen und der Struktur 

der Umgebungsbereiche sind Vorkommen der artenschutzrechtlich bedeutsamen 

Arten Mauereidechse (Podacris muralis), Zauneidechse (Lacerta agilis) und Schling-

natter (Coronella austriaca) auszuschließen.  

Amphibien: Durch die Inanspruchnahme terrestrischer Lebensräume nicht betroffen. 

Fische: Aufgrund der Inanspruchnahme terrestrischer Lebensräume nicht betroffen. 

Libellen: Durch die Inanspruchnahme terrestrischer Lebensräume nicht betroffen. 

Heuschrecken: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten wie etwa Rotflüg-

lige Ödlandschrecke sind wegen der fehlenden Standorteigenschaften (ausgeprägte 

Xerothermie)  auszuschließen. 

Tagfalter: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten wie etwa Dunkler  

Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) sind wegen der standortökolo-

gischen Gegebenheiten (Frischwiesen mit Großem Wiesenknopf, Feuchtgrünland)  

nicht auszuschließen; für diese Arten besteht daher eine Betrachtungsrelevanz. 

Totholzbesiedelnde Käfer: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten wie 

etwa Hirschkäfer (Lucanus cervus) oder Großer Heldbock (Cerambyx cerdo) sind 

aufgrund der fehlenden Standorteigenschaften (enge Bindung an geeignete Eichen-

bestände) auszuschließen. 

Sonstige Arten: Vorkommen sonstiger, artenschutzrechtlich relevanter Arten sind 

aufgrund der im Gebiet nicht vorhandenen, spezifischen standortökologischen Be-

dingungen auszuschließen. 

Betrachtungsrelevanz besteht daher für Fledermäuse, Vögel sowie für eine 

Teilgruppe der Tagfalter.  
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4.  Wirkungsanalyse 

Nachfolgend wird – differenziert nach einzelnen Artengruppen – bewertet, inwieweit 

die potenziell festgestellte Betroffenheit durch die lokal herrschenden Bedingungen 

tatsächlich besteht, welche Arten ggf. davon betroffen sind und wie erheblich die 

vorhabensbedingte Eingriffswirkung jeweils einzuschätzen ist.  

 

4.1  Säugetiere (excl. Fledermäuse) 

Für diese Artengruppe wurde keine Betroffenheit festgestellt. Dementsprechend 

kann eine Wirkungsanalyse  entfallen. 

 

4.2  Fledermäuse  

Für diese Artengruppe wurde eine grundsätzliche Betroffenheit festgestellt. Die 

Kartierung ergab den Nachweis für ein Vorkommen des Großen Abendseglers 

(Nyctalus noctula) und der Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus). Literaturdaten 

belegen zudem ein Vorkommen der Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus). 

Aufgrund ihrer bekannten Gefährdungssituation erfolgte eine spezifische Arten-

schutzprüfung für die drei nachgewiesenen Arten. Bei Berücksichtigung der nach-

folgend aufgeführten und zugeordneten Maßnahmen tritt kein Verbotstatbestand 

nach § 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme ist somit für keine Art erforderlich. Die 

formalen Prüfbögen sind dem Anhang beigelegt. 

Notwendige Maßnahmen (vgl. Faunistisches Gutachten, Kapitel 5): 

M 03 Installation von Nistgeräten (Teilmaßnahme): Als Ersatz für potenzielle 

und perspektivische Quartier- und Baumhöhlenverluste sind entsprechen-

de Hilfsgeräte im funktionalen Umfeld zu installieren; es sind Fleder-

mauskästen (Flachkasten Typ1 1 FF, Fledermaushöhle 2FN) aufzuhän-

gen; die Umsetzung dieser Maßnahme ist den Eingriffen voranzustellen; 

die Installation muss vor Beginn der Setzperiode abgeschlossen sein (bis 

Anfang März); eine konkrete Standortfestlegung erfolgt in einem eigen-

ständigen Ausführungsplan.  

M 04c Weitestgehender Erhalt der Gehölzbestände:  Sicherung von Einzelbäu-

men und Baumgruppen im Süden und Südosten des Plangebietes (Po-

tenzial-Erhalt); darunter Höhlenbäume mit einer potenziellen Quartierfunk-

tion. Eine Nutzung bzw. Unternutzung als intensiv gepflegte Parkanlage ist 

für beide Bereiche aus artenschutzfachlicher und artenschutzrechtlicher 

Sicht abzulehnen.   

                                                

1
  Alle Typbezeichnungen sind der Produktpalette der Firma Schwegler entlehnt; qualitativ gleichwertige Produkte anderer 

Hersteller sind selbstverständlich ebenso einsetzbar 
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4.3  Vögel 

Für die Gruppe der Vögel erfolgt zunächst nachstehend eine differenzierte Über-

sichtsbetrachtung von abgegrenzten Artengruppen, die aufgrund ihrer ökologischen 

Schwerpunktausrichtung zusammenfassbar sind; anschließend erfolgt dabei – im 

Bedarfsfall - eine artspezifische Einzelprüfung. Für Arten mit einem landesweit 

günstigen Erhaltungszustand erfolgt nachstehend eine tabellarische Betrachtung der 

artenschutzrechtlichen Belange. 

Greifvögel und Eulen 

Nach den Begehungen in 2010 sind Brutvorkommen der beobachteten Greifvogel-

arten Mäusebussard (Buteo buteo) und Turmfalke (Falco tinnunculus) für das Vorha-

bensgebiet definitiv auszuschließen, da keine Horste aufzufinden waren; der in der 

Literatur für 2004 genannte Nachweis des Sperbers (Accipiter nisus) konnte aktuell 

nicht bestätigt werden. Eine Nutzung des Vorhabensgebietes als Teil ihres Nah-

rungshabitates ist für Mäusebussard und Turmfalke nachweislich gegeben, relevante 

Beeinträchtigungen dieser Gebietsfunktion sind jedoch auszuschließen. Auch für das 

Vorkommen von Eulenarten und ihrer Bruthabitate liegen keine Hinweise vor. Dies-

bezügliche Nachspürungen während der Dämmerungs- und Nachtbegehungen blie-

ben ergebnislos. 

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich.  

 
Luftjäger 

Hierzu rechnen im betroffenen Landschaftsraum die nachgewiesenen Arten Mauer-

segler (Apus apus) und Rauchschwalbe (Hirundo rustica) sowie die potenziell erwart-

bare Mehlschwalbe (Delichon urbica). Alle Arten sind im Bereich des Betrachtungs-

raumes nur als (potenzielle) Nahrungsgäste einzustufen, die den Luftraum über dem 

Gelände nutzen. Auch bei der geplanten Flächennutzung bleibt diese Funktion – 

wenn auch zum Teil eingeschränkt - erhalten. 

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich. 

Allein für die in Hessen mit einem ungünstig-unzureichenden Erhaltungszustand 

bewerteten Arten Mauersegler und Rauchschwalbe erfolgte eine spezifische Arten-

schutzprüfung. Es tritt jedoch kein Verbotstatbestand nach § 44 (1) BNatSchG ein, 

eine Ausnahme ist somit für keine Art erforderlich. Die formalen Prüfbögen sind dem 

Anhang beigelegt. 
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Wassergebundene Vogelarten 

Im Plangebiet sind keine Wasserflächen vorhanden; demnach besitzt es keine 

Bedeutung für die Vertreter dieser ökologischen Gruppe. Bei den Begehungen waren 

auch keine Arten dieser ökologisch zusammengefassten Gruppe nachweisbar.  

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich. 

Gehölzgebundene Avifauna 

Durch die mit dem geplanten Vorhaben einhergehende Flächeninanspruchnahme 

bzw. -umnutzung kommt es unvermeidbar zu Gehölzverlusten (direkter Habitat-

verlust). Betroffen sind sowohl Hecken und Gebüsche, als auch Einzelbäume und 

Baumgruppen. Daraus resultiert eine unmittelbare Betroffenheit der in dieser 

ökologischen Gruppe zusammengefassten Arten. 

Aufgrund der Tatsache, dass die entstehenden Gehölzverluste begrenzt werden 

können, durch angepasste und deutlich an den Belangen der betroffenen Avifauna 

orientierten  Maßnahmen ausgeglichen werden sowie gleichzeitig im direkten Umfeld 

geeignete Gehölzhabitate vorhanden sind, wodurch die ökologische Funktion im 

räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt, sind für diese Artengruppe vorhabens-

bedingte Beeinträchtigungen auszuschließen. In Anbetracht des in Hessen als 

ungünstig-unzureichend bewerteten Erhaltungszustandes von Feldsperling, Girlitz, 

Klappergrasmücke, Stieglitz und Türkentaube erfolgten für diese fünf Arten jedoch 

spezifische Artenschutzprüfungen. Bei Berücksichtigung der nachfolgend aufgeführ-

ten Maßnahmen tritt kein Verbotstatbestand nach § 44 (1) BNatSchG ein, eine 

Ausnahme ist somit für keine Art erforderlich. Die formalen Prüfbögen sind dem 

Anhang beigelegt. 

Notwendige Maßnahmen (vgl. Faunistisches Gutachten, Kapitel 5): 

M 01 Beschränkung der Rodungszeit: die Rodung der Gehölze muss außerhalb 

der Brutzeit – also zwischen 01. Oktober und 28. Februar - erfolgen. 

M 03 Installation von Nistgeräten (Teilmaßnahme): Als Ersatz für potenzielle 

und perspektivische Baumhöhlenverluste sind entsprechende Hilfsgeräte 

im funktionalen Umfeld zu installieren; es sind Nistkästen für Halbhöh-

lenbrüter (Baumläuferhöhle Typ 2B oder 2BN, Halbhöhle Typ 2HW ), und 

Nistkästen für Höhlenbrüter (Kleiberhöhle Typ 5KL, Nisthöhle 1B und 

Nisthöhle 1M) aufzuhängen; die Umsetzung dieser Maßnahme ist den 

Eingriffen voranzustellen; die Installation muss vor Beginn der Brutperiode 

abgeschlossen sein (bis Anfang März). Eine konkrete Standortfestlegung 

erfolgt in einem eigenständigen Ausführungsplan. 

M 04a Weitestgehender Erhalt der Gehölzbestände:  auf den verbleibenden Frei-

flächen im Plangebiet sind die Gehölzbestände zu erhalten um die ge-

biets- und gehölzgebundene Avifauna zu unterstützen; ein Zusammenwir-

ken mit Maßnahme M 05 ist anzustreben um die beschriebene Funktion 

zu erhalten und zu stärken.     
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M 04b Weitestgehender Erhalt der Gehölzbestände:  die linearen Gehölzzüge 

entlang der westlichen, südwestlichen Peripherie (Bewuchs des beste-

henden Lärmschutzwalles) sind vollständig zu erhalten und langfristig zu 

sichern; neben ihrer unmittelbaren Habitatfunktion als Brut- und Nah-

rungshabitat oder Ansitz- und Singwarte erfüllen diese Gehölzbestände für 

die Vertreter der lokalen Avifauna eine wichtige Funktion als Austausch-

bahnen zu den benachbarten Biotopkomplexen, aber auch eine abschir-

mende Funktion (Versteckfunktion) gegenüber der geplanten Bebauung; 

ein Zusammenwirken mit Maßnahme  M 05 ist anzustreben um die be-

schriebene Funktion zu erhalten und zu stärken. 

M 04c Weitestgehender Erhalt der Gehölzbestände:  Sicherung von Einzelbäu-

men und Baumgruppen im Süden und Südosten des Plangebietes; neben 

ihrer nachgewiesenen Habitatfunktion als Bruthabitat (Spechthöhle) oder 

Ansitz- und Singwarte erfüllen diese Gehölzbestände für die Vertreter der 

lokalen Avifauna eine wichtige Funktion als Strukturelemente der lokalen 

Biotopvernetzung. Eine Nutzung/Unternutzung als intensiv gepflegte 

Parkanlage ist für beide Bereiche aus artenschutzrechtlicher Sicht abzu-

lehnen. Für die Maßnahmenflächen ist ein auf die Belange der lokalen 

Avifauna weitestgehend abgestimmtes Entwicklungskonzept  zu erarbei-

ten und im Rahmen eines eigenständigen Ausführungsplanes darzustellen 

und umzusetzen; ein Zusammenwirken mit Maßnahme  M 05 ist anzu-

streben um die beschriebene Funktion zu erhalten und zu stärken. 

M 05 Festsetzung eines größtmöglichen Gehölzflächenanteils:  Diese Maßnah-

me steht im direktem inhaltlichen Zusammenhang mit Maßnahme M 04 

und ist als Verstärkung der dort formulierten Zielsetzungen zu verstehen; 

die Maßnahme formuliert einen eindeutigen fachlichen Anspruch an die 

bauplanungsrechtlich relevanten Teile der Bauleitplanung.  

M 07 Freiflächengestaltung: Das Freiflächenkonzept sollte im Plangebiet eine 

ausgewogene Mischung aus Baum- und Heckenpflanzungen mit einhei-

mischen, standortgerechten Arten beinhalten; eine weitgehend extensive 

Gehölzentwicklung und – pflege ist zu berücksichtigen.  

Synanthrope Arten 

Hierunter rechnen im betroffenen Landschaftsraum Arten wie etwa der Haussperling 

(Passer domesticus) oder die ebenfalls nachgewiesenen Arten Mauersegler (Apus 

apus) und Rauchschwalbe (Hirundo rustica), die bereits vorstehend beschrieben 

wurden; weiterhin ist hierher ebenfalls potenziell die Mehlschwalbe (Delichon urbica) 

zu stellen. Trotz ihrer engen Bindung an das anthropogene Siedlungsumfeld, finden 

sie aktuell im Bereich des Vorhabensgebietes keine Vorkommensvoraussetzungen 

(ungeeignete Gebäudestrukturen). Durch die geplante Siedlungsentwicklung wird 

das Vorkommen dieser Arten – wie bspw. im Falle des Haussperlings – ggf. sogar 

begünstigt.  

Demzufolge sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beeinträchtigungen 

auszuschließen. In Anbetracht des in Hessen als ungünstig-unzureichend bewerte-
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ten Erhaltungszustandes von Haussperling, Mauersegler und Rauchschwalbe (vgl. 

oben) erfolgten für diese drei Arten jedoch spezifische Artenschutzprüfungen. In allen 

Fällen tritt bei Berücksichtigung der nachfolgend aufgeführten Maßnahme kein 

Verbotstatbestand nach § 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme ist somit für keine 

Art erforderlich. Die formalen Prüfbögen sind dem Anhang beigelegt. 

Notwendige Maßnahmen (vgl. Faunistisches Gutachten, Kapitel 5): 

M 03 Installation von Nistgeräten (Teilmaßnahme): Als Ersatz für potenzielle 

und perspektivische Baumhöhlenverluste sind entsprechende Hilfsgeräte 

im funktionalen Umfeld zu installieren; es sind Nistkästen für Höhlenbrü-

ter (Nisthöhle 1B und Nisthöhle 1M) aufzuhängen; die Umsetzung dieser 

Maßnahme ist den Eingriffen voranzustellen; die Installation muss vor Be-

ginn der Brutperiode abgeschlossen sein (bis Anfang März). Eine konkrete 

Standortfestlegung erfolgt in einem eigenständigen Ausführungsplan. 

Arten gehölzarmer Habitatkomplexe 

Hierher werden Vogelarten gestellt, die für ihr Vorkommen zwar einen gewissen 

Anteil an Gehölzstrukturen benötigen, darüberhinaus jedoch auch auf das Vorhan-

densein von gehölzfreien Strukturkomponenten angewiesen sind. Diese Kategorie ist 

daher als Übergang zwischen den gehölzgebundenen Arten und den Offenlandarten 

zu sehen. Typus-Arten dieser Gruppe sind Neuntöter (Lanius collurio), Bluthänfling 

(Acanthis cannabina) und Dorngrasmücke (Sylvia communis), oder das nachgewie-

sene Schwarzkehlchen (Saxicola torquata). Da das Schwarzkehlchen jedoch nur als 

Durchzieher festzustellen war wird es in der Rubrik ‚Rastvogelarten‘ behandelt (siehe 

dort). Die aktuelle ornithologische Erfassung erbrachte allerdings keinen weiteren 

Nachweis einer dieser Gruppe zuzuordnenden Art, so dass eine Betroffenheit dieser 

ökologischen Teilgruppe der Avifauna auszuschließen ist. 

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich. 

Offenlandarten 

Für die Gruppe der Offenlandarten besitzt das Plangebiet aufgrund seiner 

gehölzreichen Ausbildung keine Bedeutung. Bei den Begehungen waren auch keine 

Arten dieser ökologisch zusammengefassten Gruppe nachweisbar.  

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich. 

Rastvogelarten 

Hierher werden Arten gestellt, die nur periodisch und kurzzeitig – während des 

Herbst- und Frühjahrszuges oder als Wintergäste - im Gebiet vertreten sind. Für 

diese Arten ist das Plangebiet aufgrund seiner strukturellen Ausstattung, seiner 

relativen Siedlungsnähe sowie der störökologischen Vorbelastung für die Mehrzahl 

der hierher zu stellenden Arten unattraktiv. Im Rahmen der ornithologischen Erfas-

sungen gelangen zudem keine Belege artenschutzrechtlich bedeutsamer Rast-
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vogelarten; einzig die Nachweise des Schwarzkehlchens (Saxicola torquata) als 

Durchzieher und des Kernbeißers (Coccothraustes coccothraustes) als Wintergast 

sind bemerkenswert; durch die geplante Flächennutzung wird das als Trittstein 

nutzbare Potenzial des Gebietes beschnitten, die Nutzbarkeit als Nahrungshabitat im 

Winter bleibt für den Kernbeißer jedoch in den Grundzügen erhalten, zumal die 

vorgesehenen Maßnahmenflächen mit ihren überwiegend ornithologisch ausge-

richteten Entwicklungszielen als geeignete Kompensationsräume zu bewerten sind. 

Aufgrund der Tatsache, dass die entstehenden Gehölzverluste begrenzt werden 

können und gleichzeitig Maßnahmen mit ornithologisch ausgerichtetem Ent-

wicklungsschwerpunkt durchgeführt  werden sowie im direkten Umfeld strukturell 

geeignete Trittstein-Habitate vorhanden sind (Wahrung der ökologischen Funktion im 

räumlichen Zusammenhang), können für diese Artengruppe vorhabensbedingte 

Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. In Anbetracht des in Hessen als 

ungünstig-unzureichend bewerteten Erhaltungszustandes von Kernbeißer und 

Schwarzkehlchen erfolgte für beide Arten zudem eine spezifische Artenschutz-

prüfung. Es tritt kein Verbotstatbestand nach § 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme 

ist somit für keine der beiden Arten erforderlich. Die formalen Prüfbögen sind dem 

Anhang beigelegt. 

Sonstige Vogelarten 

Hierunter rechnen Arten, die im Gebiet vorkommen, aber artenschutzrechtlich nicht 

von Interesse sind. Es handelt sich entweder um Gefangenenflüchtlinge oder 

eingebürgerte Arten (Neozoen) sowie um freifliegende Haustierarten. Zu nennen sind 

im konkreten Fall Haustaube (Columba livia).  

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen bereits im Grundsatz auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfun-

gen somit entbehrlich. 
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Erläuterungzu den nachstehenden Tabellen 

 Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) 

 Übersicht über die Betroffenheit von Arten mit ungünstig-unzureichendem 

Erhaltungszustand  (gelb) 

Die Erläuterungen erfolgen spaltenweise von links nach rechts: 

Deutscher Artname: verbreiteter, ggf, umgangssprachliche Bezeichnung; 
Synonyme sind möglich 

Wissenschaftlicher Artname: eindeutige Artbenennung 

Vorkommen: beschreibt den Nachweisstatus – n: nachgewiesen (aktuell): Lit:  Lite-
raturhinweis; p – potenziell vorkommend (Einschätzung auf der Basis des vorhande-
nen Strukturangebotes und des zoogeeographischen Verbreitungsmusters der Art) 

Schutzstatus BNatSchG: b – besonders geschützte Art; s – besonders und streng 
geschützte Art 

Status: I – regelmäßige oder ehemals regelmäßige Brutvogelart 

Brutpaare in Hessen: Zahl der bekannten oder geschätzten Brutpaare in Hessen – 
nach Roter Liste 2006 

Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG: 
§ 44 (1) Nr. 1 - Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere 
§ 44 (1) Nr. 2 - Störungstatbestände 
§ 44 (1) Nr. 3 - Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten 

Darstellung ‚(X)‘: Art besitzt nur Gastvogelstatus, ohne engere Gebietsbindung 

Potenziell: die Art wird für zurückliegende Jahre in der Literatur genannt, wurde 
aktuell jedoch im Untersuchungsraum nicht nachgewiesen 

Erläuterungen zur Betroffenheit: Auszüge aus Kartierungsunterlagen, 
begleitenden Gutachten oder zuordenbarer Literatur; ggf. auch Verweise auf die 
Anwendbarkeit des § 44 (5) BNatSchG 

Maßnahmenhinweise: Beschreibung vorgesehener Maßnahmen zur 
Eingriffsvermeidung, -minimierung und –kompensation – vgl. dazu die betroffenen, 
ökologischen Gruppen 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün)  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Brutpaare in 

Hessen 

Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Amsel Turdus merula n b I >10.000  X X Verlust von Bruthabitaten; 

§ 44 (5) ist gegeben 

 M 01, M 04,  

M 05, M 07 

Bachstelze Motacilla alba  n b l >10.000  X X Verlust von Bruthabitaten; 

§ 44 (5) ist gegeben 

 M 01, M 04,  

M 05, M 07 

Blaumeise Parus caeruleus n b l >10.000  X X Verlust von Bruthabitaten; 

§ 44 (5) ist gegeben 

 M 01, M 07,  

M 03 bis M 05  

Buchfink Fringilla coelebs n b l >10.000  X X Verlust von Bruthabitaten; 

§ 44 (5) ist gegeben 

 M 01, M 04,  

M 05, M 07 

Buntspecht Dendrocopus major n b l >10.000  X X Habitatveränderung;          

§ 44 (5) ist gegeben 

 M 01, M 04,  

M 05, M 07 

Dorngrasmücke Sylvia communis n (2004) b l >10.000  potenziell potenziell Verlust von Bruthabitaten; 

§ 44 (5) ist gegeben 

 M 01, M 04,  

M 05, M 07 

Eichelhäher Garrulus glandarius n b l >10.000  X X Verlust von Bruthabitaten; 

§ 44 (5) ist gegeben 

 M 01, M 04,  

M 05, M 07 

Elster Pica pica n b l 10.000-15.000  X  Habitatveränderung;          

§ 44 (5) ist gegeben 

 M 01, M 04,  

M 05, M 07 

Gartenbaumläufer Certhia 

 brachydactyla 

n b l >10.000  X X Verlust von Bruthabitaten; 

§ 44 (5) ist gegeben 

 M 01, M 07,  

M 03 bis M 05  

Gartengrasmücke Sylvia borin n b l >10.000  X X Verlust von Bruthabitaten; 

§ 44 (5) ist gegeben 

 M 01, M 04,  

M 05, M 07 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula n b l >10.000  X X Verlust von Bruthabitaten; 

§ 44 (5) ist gegeben 

 M 01, M 04,  

M 05, M 07 

Goldammer Emberiza citrinella n b l >10.000  X X Verlust von Bruthabitaten; 

§ 44 (5) ist gegeben 

 M 01, M 04,  

M 05, M 07 

Grünspecht Picus viridis n s l 4.000-5.000  X  Verlust von Bruthabitaten; 

§ 44 (5) ist gegeben 

 M 01, M 04,  

M 05, M 07 

Grünfink Carduelis chloris n b l >10.000  X X Verlust von Bruthabitaten; 

§ 44 (5) ist gegeben 

 M 01, M 04,  

M 05, M 07 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) - Fortsetzung  

Deutscher Artname Wissenschaftli-

cher Artname 

Vorkommen Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Brutpaare in 

Hessen 

Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Hausrotschwanz Phoenicurus 

ochruros 

n   b l >10.000  X X Verlust von Bruthabitaten; 

§ 44 (5) ist gegeben 

 M 01, M 07,  

M 03 bis M 05  

Heckenbraunelle Prunella modularis n   b l >10.000  X X Verlust von Bruthabitaten; 

§ 44 (5) ist gegeben 

 M 01, M 04,  

M 05, M 07 

Kleiber Sitta europaea n   b l >10.000  X X Verlust von Bruthabitaten; 

§ 44 (5) ist gegeben 

 M 01, M 07,  

M 03 bis M 05  

Kohlmeise Parus major n   b l >10.000  X X Verlust von Bruthabitaten; 

§ 44 (5) ist gegeben 

 M 01, M 07,  

M 03 bis M 05  

Mäusebussard Buteo buteo n   s l 5.000-10.000  (X)  Habitatveränderung;          

§ 44 (5) ist gegeben 

-- 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla n   b l >10.000  X X Verlust von Bruthabitaten; 

§ 44 (5) ist gegeben 

 M 01, M 04,  

M 05, M 07 

Rabenkrähe Corvus corone  n b l >10.000  X X Habitatveränderung;          

§ 44 (5) ist gegeben 

 M 01, M 04,  

M 05, M 07 

Ringeltaube Columba palum-

bus 

n b l >10.000  X X Habitatveränderung;          

§ 44 (5) ist gegeben 

 M 01, M 04,  

M 05, M 07 

Rotkehlchen Erithacus rubecula n b l >10.000  X X Verlust von Bruthabitaten; 

§ 44 (5) ist gegeben 

 M 01, M 04,  

M 05, M 07 

Schwanzmeise Aegithalos cau-

datus 

n b l >10.000  (X)  Habitatveränderung;          

§ 44 (5) ist gegeben 

 M 01, M 04,  

M 05, M 07 

Singdrossel Turdus philomelos n b l >10.000  X X Verlust von Bruthabitaten; 

§ 44 (5) ist gegeben 

 M 01, M 04,  

M 05, M 07 

Sommergoldhähnch. Regulus ignicapilla n b l >10.000  X X Verlust von Bruthabitaten; 

§ 44 (5) ist gegeben 

 M 01, M 04,  

M 05, M 07 

Sperber Accipiter nisus n (2004) s l 1.500-3.000  potenziell  Habitatveränderung;          

§ 44 (5) ist gegeben 

-- 

Star Sturnus vulgaris n b l >10.000  X X Verlust von Bruthabitaten; 

§ 44 (5) ist gegeben 

 M 01, M 07,  

M 03 bis M 05  
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) - Fortsetzung  

Deutscher Artname Wissenschaftli-

cher Artname 

Vorkommen Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Brutpaare in 

Hessen 

Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Sumpfrohrsänger Acrocephalus 

palustris 

n b l >10.000  X X Verlust von Bruthabitaten; 

§ 44 (5) ist gegeben 

 M 01, M 04,  

M 05, M 07 

Turmfalke Falco tinnunculus n s l 2.000-5.000  (X)  Habitatveränderung;          

§ 44 (5) ist gegeben 

-- 

Zaunkönig Troglodytes  

troglodytes 

n b l >10.000  X X Verlust von Bruthabitaten; 

§ 44 (5) ist gegeben 

 M 01, M 04,  

M 05, M 07 

Zilpzalp  Phylloscopus 

 collybita 

n b l >10.000  X X Verlust von Bruthabitaten; 

§ 44 (5) ist gegeben 

 M 01, M 04,  

M 05, M 07 
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Übersicht über die Betroffenheit von Arten mit ungünstig-unzureichendem Erhaltungszustand  (gelb)  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Brutpaare in 

Hessen 

Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur     

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Feldsperling Passer montanus n b l >10.000  X X Vgl. Einzelprüfung -- 

Girlitz Serinus serinus n b l >10.000  X X Vgl. Einzelprüfung -- 

Haussperling Passer domesticus n b l >10.000  X X Vgl. Einzelprüfung -- 

Kernbeißer C. coccothraustes n b l >10.000  X  Vgl. Einzelprüfung -- 

Klappergrasmücke Sylvia curruca n b l 2.000-10.000  X X Vgl. Einzelprüfung -- 

Mauersegler Apus apus n b l >10.000  (X)  Vgl. Einzelprüfung -- 

Rauchschwalbe Hirundo rustica n b l >10.000  (X)  Vgl. Einzelprüfung -- 

Schwarzkehlchen Saxicola torquata n b l 150-200  (X)  Vgl. Einzelprüfung -- 

Stieglitz  Carduelis carduelis n b l >10.000  X X Vgl. Einzelprüfung -- 

Türkentaube Streptopelia decaocto n b l 5.000-10.000  X  Vgl. Einzelprüfung -- 

 

Eine Betroffenheit der vorstehend aufgeführten Vogelarten mit einem ungünstig-unzureichendem Erhaltungszustand ist nicht auszu-

schließen; die artenschutzrechtlichen Belange dieser Arten werden spezifisch und detailliert überprüft.  
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4.4  Reptilien 

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen nach § 15 BNatSchG zulässigen 

Eingriff handelt, entfällt für die nach BArtSchV ‚besonders geschützten‘ Arten dieser 

Gruppe - wie bspw. für die nachgewiesenen Arten Blindschleiche (Anguis fragilis), 

und Waldeidechse (Lacerta vivipara) - die Notwendigkeit einer artenschutzrechtli-

chen Betrachtung. Die Belange der derart betroffenen Arten gelten im Rahmen einer 

angepassten Kompensationsplanung als berücksichtigt und erfüllt! Dementspre-

chend ist für diese Arten eine Wirkungsanalyse entbehrlich.  

Die artenschutzrechtlich relevante Zauneidechse (Lacerta agilis) war im Rahmen der 

Begehungen nicht nachweisbar und es liegen auch keine Informationen Dritter für ein 

Vorkommen im Vorhabensgebiet vor. Aufgrund der dichten Vegetationsdeckung im 

Vorhabensgebiet sind die standortökologischen Gegebenheiten – trotz der ab-

schnittsweisen thermischen Begünstigung – nur suboptimal für das Vorkommen der 

Zauneidechse entwickelt. Eine Arealbesiedlung ist daher schon unter strukturellen 

Gesichtspunkten unwahrscheinlich. Dementsprechend ist auch für die Zaunei-

dechse eine Wirkungsanalyse entbehrlich. 

 

4.5  Amphibien 

Für diese Artengruppe wurde keine Betroffenheit festgestellt.Dementsprechend ist 

für diese Arten eine Wirkungsanalyse entbehrlich.  

 

4.6  Fische 

Für diese Artengruppe wurde keine Betroffenheit festgestellt. Dementsprechend ist 

für diese Arten eine Wirkungsanalyse entbehrlich. 

  

4.7 Libellen 

Für diese Artengruppe wurde keine Betroffenheit festgestellt. Dementsprechend ist 

für diese Arten eine Wirkungsanalyse entbehrlich. 

 

4.8 Tagfalter 

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen nach § 15 BNatSchG zulässigen 

Eingriff handelt, entfällt für die nach BArtSchV ‚besonders geschützten‘ Arten dieser 

Gruppe - wie bspw. für die nachgewiesenen Arten Brombeerzipfelfalter (Calliophrys 

rubi), Kaisermantel (Argynnis paphia), und Waldbläuling (Cyaniris semiargus) - die 

Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung. Die Belange der derart 
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betroffenen Arten gelten im Rahmen einer angepassten Kompensationsplanung als 

berücksichtigt und erfüllt! Dementsprechend ist für diese Arten eine Wirkungsanalyse 

entbehrlich.  

Der artenschutzrechtlich relevante Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea 

nausithous) war im Rahmen der Begehungen im Vorhabensgebiet – trotz gezielter 

Nachsuche - nicht nachweisbar.  

Aufgrund des bekannten langjährigen Vorkommens dieser Art und den noch vorhan-

denen standörtlichen Gegebenheiten, die ein Vorkommen potenziell weiterhin er-

möglichen würden (Wiederbesiedlung der potenziellen Lebensräume im Plangebiet) 

erfolgte eine formale Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange für diese Art. 

Bei Berücksichtigung der nachfolgend aufgeführten und zugeordneten Maßnahme 

tritt kein Verbotstatbestand nach § 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme ist somit 

nicht erforderlich. Die formalen Prüfbögen sind dem Anhang beigelegt. 

Notwendige Maßnahmen (vgl. Faunistisches Gutachten, Kapitel 5): 

M 06 Schaffung von extensiv genutzten Grünlandflächen: Entwicklung von mög-

lichst gehölzfreien, blütenreichen Wiesenarealen als struktureller Aus-

gleich für die im Plangebiet vorkommenden und naturschutzfachlich be-

merkenswerten Insektenarten; anzustreben ist dabei eine Positionierung 

in einem möglichst nahen Umfeld zum Eingriffsgebiet um ein Abwandern 

bzw. Einwandern der Tiere aus dem Vorhabensgebiet zu begünstigen. Bei 

dem Entwicklungskonzept für die Kompensationsfläche sind jedoch vor-

dringlich die Belange des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (Macu-

linea nausithous) zu berücksichtigen, um den lokalen Bestand dieser Art 

zu fördern und langfristig zu stärken und zu sichern. Zielarten: Dunkler 

Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Kaisermantel, Senfweißling, Waldbläuling, 

Wiesen-Grashüpfer. Eine genaue Ausweisung dieser Kompensationsflä-

che sowie ein detailliertes Entwicklungskonzept  einschließlich der Vorga-

ben zur Funktionskontrolle (Monitoring) erfolgt im Rahmen eines eigen-

ständigen Ausführungsplanes. 
 

4.9 Heuschrecken 

Aufgrund der Flächennutzung im Plangebiet und seiner strukturellen Ausstattung 

sind keine oder nur suboptimale Vorkommensbedingungen für artenschutzrechtlich 

relevante Arten vorhanden, wie auch bei der Kartierung keine entsprechenden 

Nachweise gelangen. 

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen nach § 15 BNatSchG zulässigen 

Eingriff handelt, entfällt für die nach BArtSchV ‚besonders geschützten‘ Arten dieser 

Gruppe die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung. Die Belange der 

derart betroffenen Arten gelten im Rahmen einer angepassten Kompensations-

planung als berücksichtigt und erfüllt! Eine Wirkungsanalyse ist entbehrlich.  
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4.10 Totholzbesiedelnde Käfer 

Für diese Artengruppe wurde keine Betroffenheit festgestellt. Dementsprechend ist 

für diese Arten eine Wirkungsanalyse entbehrlich. 

 

4.11 Sonstige Arten 

Aufgrund der Flächennutzung im Plangebiet und seiner strukturellen Ausstattung 

sind keine oder nur suboptimale Vorkommensbedingungen für artenschutzrechtlich 

relevante Arten dieser Gruppe vorhanden.  

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen nach § 15 BNatSchG zulässigen 

Eingriff handelt, entfällt für die nach BArtSchV ‚besonders geschützten‘ Arten dieser 

Gruppe die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung. Die Belange der 

derart betroffenen Arten gelten im Rahmen einer angepassten Kompensations-

planung als berücksichtigt und erfüllt! Eine Wirkungsanalyse ist entbehrlich.  
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5. Fazit 

Aufgrund der vorhandenen Datenlage und der strukturellen Gebietsausstattung er-

gab sich das Erfordernis für drei Fledermausarten, eine Tagfalterart sowie für 42 Vo-

gelarten eine artenschutzrechtliche Betrachtung durchzuführen. Für die Fledermaus-

arten, die Tagfalterart sowie für zehn Vogelarten mit einem in Hessen ungünstig-

unzureichenden Erhaltungszustand erfolgte dabei eine spezifische, formale Arten-

schutzprüfung. 

Notwendigkeit von Ausnahmen 

Die von dem geplanten Vorhaben ausgehenden Wirkpfade führen in keinem Fall zu 

einer erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung des Vorkommens einer be-

sonders und streng geschützten europarechtlich relevanten Art. 

Ausnahmeerfordernis 

Es besteht für keine nachgewiesene oder potenziell erwartbare Art ein Ausnahmeer-

fordernis. 

 

Die Ergebnisse der durchgeführten Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange 
aller vom Vorhaben (potenziell) betroffenen Arten zeigt, dass – bei Berücksichtigung 
entsprechender Maßnahmen – durch die entstehenden Belastungswirkungen für sie 
keine erheblichen Beeinträchtigungen entstehen. Einer Realisierung der geplanten 
Siedlungsflächenerweiterung kann daher aus fachlicher und artenschutzrechtlicher 
Sicht zugestimmt werden. 

 

Artenschutzbeitrag erstellt: 

  

Büro für Umweltplanung 
Steinbühl 11, 64668 Rimbach 

Rimbach, den 07. August 2011 

 

 

 

Dr. Jürgen Winkler 
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Prüfbögen der formalen Artenschutzprüfung 
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Teilgruppe ‚Fledermäuse‘ 
 

Artenschutzrechtliche Prüfung: Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) – Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 V 

 3 

Erhaltungszustand in Hessen 

 

 günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland 

 

 günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU 

 

 günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Ursprünglich Waldfledermaus, bevorzugt im Tiefland in 
Laub- und Mischwäldern sowie altholzgeprägten Parks und 
Feldgehölzen, oft im Siedlungsumfeld; Sommerquartiere 
und Wochenstuben meist in alten Baumhöhlen, die über 
dem Flugloch angefault sind; auch in Fledermauskästen, 
tlw. auch an Gebäudestrukturen; Winterquartiere in dick-
wandigen, hohlen Bäumen, tiefen Felsspalten, Gebäuden 

Verbreitung In Deutschland verbreitet, wobei der Reproduktions-
schwerpunkt in Norddeutschland liegt und Sommer- und 
Winterquartiere hauptsächlich in Süddeutschland zu veror-
ten sind; in Hessen ebenfalls – mit einer bekannten Aus-
nahme in Mittelhessen – ausschließlich Sommer- und Win-
terquartiere 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Nachweise als Nahrungsgast im Rahmen der faunistischen 
Untersuchungen in 2010 

 potenziell  entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder 
getötet werden? 

 ja  nein Aufgrund der Eingriffsarten aus-
schließbar; die Baumfällungen müs-
sen sowieso im Winter erfolgen, die 
vorhandenen Baumhöhlen sind jedoch 
nicht als Winterquartiere geeignet und 
sollten daher fledermausfrei sein 

Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Werden unter Berücksichtigung der  
Vermeidungsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG 
Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 ja  nein entfällt 

 

Wenn vorher ‚ja‘  - ist die ökologische 
Funktion im räumlichen Zusammenhang 
erfüllbar (§ 44(5) Satz. 2 BNatSchG)? 

 ja  nein entfällt 

 

Werden unter Berücksichtigung der  
Vermeidungsmaßnahmen ohne Zu-
sammenhang mit § 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG Tiere gefangen, verletzt oder 
getötet? 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG tritt ein! ja nein 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) – Blatt 2 

Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
gestört werden? 

 ja  nein Bereits derzeit wird der Luftraum über 
dem Plangebiet genutzt; auch im 
Planfall ist aufgrund der Jagdflughö-
hen eine Nutzung weiterhin möglich; 
zudem sind Bauzeiten und Mobilitäts-
phasen zeitlich entflochten, so dass 
auch hier keine Störungen zu erwarten 
sind 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen 
Population schlechter? 

 ja  nein Keine relevante Eingriffswirksamkeit 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG tritt ein! ja nein 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs-/Ruhestätten 
aus der Natur entnommen, beschädigt 
oder zerstört werden? 

 ja  nein Im Plangebiet sind potenziell geeigne-
ten Strukturen vorhanden (Baumhöh-
len) 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein Teilerhalt von Höhlenbäumen (M 04c) 

 

Sind CEF-Maßnahmen möglich?  ja  nein Aufhängen von Fledermauskästen    
(M 03) 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang gewahrt (§ 44(5) 
Satz 2 BNatSchG)? 

 ja  nein Im Umfeld sind weitere Höhlenbäume 
vorhanden, die Quartierfunktion für die 
Art übernehmen können 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG tritt ein! ja nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Prüfung der Erfordernis einer Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? ja nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Fachlich geeignete und zumutbare 
Maßnahmen die in den Planunterlagen 
dargestellt /berücksichtigt wurden 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen 

 FCS-Maßnahmen 

 Funktionskontrolle/Monitoring/Risikomanagement
2
 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognosen und der vorgesehenen Maßnahmen  

tritt kein Verbotstatbestand nach§ 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme nicht erforderlich 

liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 (7) BNatSchG vor  (vgl. Blatt 3) 

sind die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 (7) BNatSchG nicht erfüllt  (vgl. Blatt 3)! 

  

                                                

2
  Jährliche Kontrolle von Zustand und Belegung 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Mückenfledermaus (Pipistr. pygmaeus) – Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 D 

 -- 

Erhaltungszustand in Hessen 

unbekannt 

 günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland 

unbekannt 

 günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU 

unbekannt 

 günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Nachdem die Art erst seit kurzem als eigenständige Art 
anerkannt ist, sind die Kenntnisse ihrer spezifischen Le-
bensraumansprüche noch sehr lückenhaft; jagt bevorzugt 
in gewässernahen Waldgebieten, in Auwäldern und an 
Teichen; Sommerquartiere in Fledermaus- und Vogelkäs-
ten nachgewiesen, Wochenstuben und Winterquartiere 
hinter Hausfassaden 

Verbreitung Erst lückenhaft bekannt 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  entfällt 

 

 potenziell  Nachweise als Nahrungsgast im Rahmen der Begehungen 
in 2004; keine aktuellen Nachweise, geeignete Quar-
tierstrukturen sind vorhanden 

 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder 
getötet werden? 

 ja  nein Keine Bindung an Baumhöhlen be-
kannt; Fassadenstrukturen des im 
Plangebiet vorhandenen Hauses ohne 
Quartiereignung für Wochenstube 
oder Überwinterung 

Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Werden unter Berücksichtigung der  
Vermeidungsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG 
Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 ja  nein entfällt 

 

Wenn vorher ‚ja‘  - ist die ökologische 
Funktion im räumlichen Zusammenhang 
erfüllbar (§ 44(5) Satz. 2 BNatSchG)? 

 ja  nein entfällt 

 

Werden unter Berücksichtigung der  
Vermeidungsmaßnahmen ohne Zu-
sammenhang mit § 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG Tiere gefangen, verletzt oder 
getötet? 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG tritt ein! ja nein 

  



Bebauungsplan‚Am Henker‘  Stadt Kronberg 
Artenschutzprüfung  ST Oberhöchstadt 

 
    Büro für Umweltplanung  -     64668 Rimbach 29 

 

Artenschutzrechtliche Prüfung: Mückenfledermaus (Pipistr. pygmaeus) – Blatt 2 

Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
gestört werden? 

 ja  nein Die Art wurde aktuell nicht nachgewie-
sen; die derzeitige Struktur entspricht 
zudem nur suboptimal den bisher be-
kannten standortökologischen Anforde-
rungen an ihr Jagdhabitat 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen 
Population schlechter? 

 ja  nein Keine relevante Eingriffswirksamkeit 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG tritt ein! ja nein 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs-/Ruhestätten 
aus der Natur entnommen, beschädigt 
oder zerstört werden? 

 ja  nein Die Art wurde aktuell nicht nachgewie-
sen; zudem entsprechen die im Gebiet 
vorhandenen Gebäudestrukturen nicht 
den autökologischen Anforderungen 
der Art an ihr Reproduktionshabitat 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Sind CEF-Maßnahmen möglich?  ja  nein Aufhängen von Fledermauskästen    
(M 03) 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang gewahrt (§ 44(5) 
Satz 2 BNatSchG)? 

 ja  nein entfällt 

 

 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG tritt ein! ja nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Prüfung der Erfordernis einer Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? ja nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Fachlich geeignete und zumutbare 
Maßnahmen die in den Planunterlagen 
dargestellt /berücksichtigt wurden 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen 

 FCS-Maßnahmen 

 Funktionskontrolle/Monitoring/Risikomanagement
3
 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognosen und der vorgesehenen Maßnahmen  

tritt kein Verbotstatbestand nach§ 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme nicht erforderlich 

liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 (7) BNatSchG vor  (vgl. Blatt 3) 

sind die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 (7) BNatSchG nicht erfüllt  (vgl. Blatt 3)! 

  

 
  

                                                

3
 Jährliche Kontrolle von Zustand  und Belegung 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Zwergfledermaus (Pipistr. pipistrellus) – Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 3 

Erhaltungszustand in Hessen 

 

 günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland 

 

 günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU 

 

 günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Als Kulturfolger (synanthrope Art) lebt die Art vorzugsweise 
in Städten und Dörfern sowie in der umgebenden Kultur-
landschaft; typischer Spaltenbewohner an Gebäuden 
(Sommerquartiere und Wochenstuben); die Jagdgebiete 
liegen in einem Umfeld von etwa 2 km um die Wochenstu-
ben; Winterquartiere in sehr engen Spalten von Höhlen, 
Kellern und Gebäuden; Grenzlinienjäger entlang von 
Schneisen, Waldwegen, Waldrändern und Gewässern 
(patrouillierend) 

Verbreitung Häufigste Fledermausart in Hessen sowie in Deutschland 
und jeweils flächig verbreitet 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Nachweise als Nahrungsgast im Rahmen der Begehungen 
in 2010; geeignete Quartierstrukturen sind ebenfalls vor-
handen; als resident einzustufen 

 

 potenziell  entfällt 

 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder 
getötet werden? 

 ja  nein Aufgrund der eingriffsarten aus-
schließbar; keine Bindung an Baum-
höhlen 

Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Werden unter Berücksichtigung der  
Vermeidungsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG 
Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 ja  nein entfällt 

 

Wenn vorher ‚ja‘  - ist die ökologische 
Funktion im räumlichen Zusammenhang 
erfüllbar (§ 44(5) Satz. 2 BNatSchG)? 

 ja  nein entfällt 

 

Werden unter Berücksichtigung der  
Vermeidungsmaßnahmen ohne Zu-
sammenhang mit § 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG Tiere gefangen, verletzt oder 
getötet? 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG tritt ein! ja nein 

  



Bebauungsplan‚Am Henker‘  Stadt Kronberg 
Artenschutzprüfung  ST Oberhöchstadt 

 
    Büro für Umweltplanung  -     64668 Rimbach 31 

 

Artenschutzrechtliche Prüfung: Zwergfledermaus (Pipistr. pipistrellus) – Blatt 2 

Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
gestört werden? 

 ja  nein Bereits derzeit wird der Luftraum über 
dem Siedlungsarealen genutzt; diese 
Nutzung ist weiterhin möglich; zudem 
sind Bauzeiten und Mobilitätsphasen 
zeitlich entflochten, so dass auch hier 
keine Störungen zu erwarten sind; die 
synanthrop orientierte Art dringt als 
typischer Randlinienjäger auch in be-
siedelte Bereiche vor 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen 
Population schlechter? 

 ja  nein Keine relevante Eingriffswirksamkeit 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG tritt ein! ja nein 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs-/Ruhestätten 
aus der Natur entnommen, beschädigt 
oder zerstört werden? 

 ja  nein Keine Bindung an Baumhöhlen; Um-
bau- und Sanierungsarbeiten an dem 
bestehenden Gebäude sind nicht an 
das vorliegende Planverfahren gebun-
den und werden daher nicht als vor-
habensbezogener Beeinträchtigungs-
faktor betrachtet 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Sind CEF-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang gewahrt (§ 44(5) 
Satz 2 BNatSchG)? 

 ja  nein entfällt 

 

 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG tritt ein! ja nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Prüfung der Erfordernis einer Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? ja nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Fachlich geeignete und zumutbare 
Maßnahmen die in den Planunterlagen 
dargestellt /berücksichtigt wurden 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen 

 FCS-Maßnahmen 

 Funktionskontrolle/Monitoring/Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognosen und der vorgesehenen Maßnahmen  

tritt kein Verbotstatbestand nach§ 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme nicht erforderlich 

liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 (7) BNatSchG vor  (vgl. Blatt 3) 

sind die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 (7) BNatSchG nicht erfüllt  (vgl. Blatt 3)! 
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Teilgruppe ‚Vögel‘ 

 

Artenschutzrechtliche Prüfung: Feldsperling (Passer montanus) – Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 V 

V 

Erhaltungszustand in Hessen 

 

 günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Siedler im baumgeprägten Kulturland und an Waldrändern; 
geringere anthropogene Bindung als Haussperling; brütet  
in Baumhöhlen und Nistkästen. 

 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  im Rahmen der faunistischen Untersuchungen in 2010 als 
Nahrungsgast für den Untersuchungsraum nachgewiesen 

 

 potenziell  entfällt 

 

 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder 
getötet werden? 

 ja  nein Aufgrund der Eingriffsarten aus-
schließbar 

 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Werden unter Berücksichtigung der  
Vermeidungsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG 
Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 ja  nein entfällt 

 

Wenn vorher ‚ja‘  - ist die ökologische 
Funktion im räumlichen Zusammenhang 
erfüllbar (§ 44(5) Satz. 2 BNatSchG)? 

 ja  nein entfällt 

 

Werden unter Berücksichtigung der  
Vermeidungsmaßnahmen ohne Zu-
sammenhang mit § 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG Tiere gefangen, verletzt oder 
getötet? 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG tritt ein! ja nein 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Feldsperling (Passer montanus) – Blatt 2 

Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
gestört werden? 

 ja  nein Die Beobachtungen liegen in zum Teil 
störökologisch stark belasteten Rand-
bereichen (Gehölzzug des Lärm-
schutzwalls, Siedlungsrand); die hier 
vorhandene störökologische Belas-
tungsintensität wird nicht in erhebli-
chem Maße überschritten; bestehende 
Vorbelastung 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen 
Population schlechter? 

 ja  nein Keine relevante Eingriffswirksamkeit 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG tritt ein! ja nein 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs-/Ruhestätten 
aus der Natur entnommen, beschädigt 
oder zerstört werden? 

 ja  nein Nur als Nahrungsgast nachgewiesen 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

Sind CEF-Maßnahmen möglich?  ja  nein Aufhängen von Nistgeräten (M 03) 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang gewahrt (§ 44(5) 
Satz 2 BNatSchG)? 

 ja  nein Es sind großräumig, qualitativ gleichar-
tige/gleichwertige Anschlusshabitate 
vorhanden  

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG tritt ein! ja nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Prüfung der Erfordernis einer Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? ja nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Fachlich geeignete und zumutbare 
Maßnahmen die in den Planunterlagen 
dargestellt /berücksichtigt wurden 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen 

 FCS-Maßnahmen 

 Funktionskontrolle/Monitoring/Risikomanagement
4
 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognosen und der vorgesehenen Maßnahmen  

tritt kein Verbotstatbestand nach§ 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme nicht erforderlich 

liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 (7) BNatSchG vor  (vgl. Blatt 3) 

sind die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 (7) BNatSchG nicht erfüllt  (vgl. Blatt 3)! 

 
  

                                                

4
 Jährliche Kontrolle von Zustand  und Belegung 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Girlitz (Serinus serinus) – Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 V 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Siedler im baumgeprägten Kulturland und in menschlichen 
Umfeld (Parks, Alleen, Gärten) aber auch an Waldrändern 
und Hecken; Heckenbrüter 

 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Im Rahmen der Begehungen in 2010 als Brutvogelart für 
das Vorhabensgebiet nachgewiesen 

 

 potenziell  entfällt 

 

 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder 
getötet werden? 

 ja  nein Aufgrund der Eingriffsarten aus-
schließbar 

 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Werden unter Berücksichtigung der  
Vermeidungsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG 
Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 ja  nein entfällt 

 

Wenn vorher ‚ja‘  - ist die ökologische 
Funktion im räumlichen Zusammenhang 
erfüllbar (§ 44(5) Satz. 2 BNatSchG)? 

 ja  nein entfällt 

 

Werden unter Berücksichtigung der  
Vermeidungsmaßnahmen ohne Zu-
sammenhang mit § 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG Tiere gefangen, verletzt oder 
getötet? 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG tritt ein! ja nein 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Girlitz (Serinus serinus) – Blatt 2 

Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
gestört werden? 

 ja  nein Die vorhandene störökologische Be-
lastungsintensität wird im Siedlungs-
raum der Art zwar erhöht, jedoch nicht 
in erheblichem Maße überschritten; 
zudem zeigt die Art synanthrope Ten-
denzen und brütet gerne in Gärten 
und Parks, bzw. nutzt Gehölze in den 
Freiflächen als Sing- und Ansitzwarten 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen 
Population schlechter? 

 ja  nein Maßnahmenwirksamkeit 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG tritt ein! ja nein 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs-/Ruhestätten 
aus der Natur entnommen, beschädigt 
oder zerstört werden? 

 ja  nein Habitatveränderung im Bereich der 
Gehölzbestände 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein Teilerhalt der Bruthabitatstrukturen     
(M 04, M 05) 

Sind CEF-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang gewahrt (§ 44(5) 
Satz 2 BNatSchG)? 

 ja  nein Es sind großräumig, qualitativ gleichar-
tige/gleichwertige Anschlusshabitate 
vorhanden; zudem erfolgen qualitativ 
angepasste Habitatentwicklungsmaß-
nahmen (M 04c, M 07) 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG tritt ein! ja nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Prüfung der Erfordernis einer Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? ja nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Fachlich geeignete und zumutbare 
Maßnahmen die in den Planunterlagen 
dargestellt /berücksichtigt wurden 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen 

 FCS-Maßnahmen 

 Funktionskontrolle/Monitoring/Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognosen und der vorgesehenen Maßnahmen  

tritt kein Verbotstatbestand nach§ 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme nicht erforderlich 

liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 (7) BNatSchG vor  (vgl. Blatt 3) 

sind die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 (7) BNatSchG nicht erfüllt  (vgl. Blatt 3)! 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Haussperling (Passer domesticus) – Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 V 

 V 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Siedler im Kulturland und in menschlichen Siedlungen; 
stärkere anthropogene Bindung als Feldsperling; brütet  in 
Baumhöhlen, Nistkästen und Gebäudenischen. 

 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Im Rahmen der Begehungen in 2010 als Brutvogelart für 
das Vorhabensgebiet nachgewiesen 

 

 potenziell  entfällt 

 

 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder 
getötet werden? 

 ja  nein Aufgrund der Eingriffsarten aus-
schließbar 

 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Werden unter Berücksichtigung der  
Vermeidungsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG 
Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 ja  nein entfällt 

 

Wenn vorher ‚ja‘  - ist die ökologische 
Funktion im räumlichen Zusammenhang 
erfüllbar (§ 44(5) Satz. 2 BNatSchG)? 

 ja  nein entfällt 

 

Werden unter Berücksichtigung der  
Vermeidungsmaßnahmen ohne Zu-
sammenhang mit § 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG Tiere gefangen, verletzt oder 
getötet? 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG tritt ein! ja nein 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Haussperling (Passer domesticus) – Blatt 2 

Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
gestört werden? 

 ja  nein Die vorhandene störökologische Be-
lastungsintensität wird nicht in erhebli-
chem Maße überschritten; zudem ist 
die Art an das anthropogene Umfeld 
samt seiner störökologischen Quellen 
angepasst 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen 
Population schlechter? 

 ja  nein Keine relevante Eingriffswirksamkeit 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG tritt ein! ja nein 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs-/Ruhestätten 
aus der Natur entnommen, beschädigt 
oder zerstört werden? 

 ja  nein Im Zuge von Abriss- und Sanierungs-
arbeiten können zeitlich befristete 
Strukturverluste entstehen 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein Das geplante Nutzungskonzept er-
möglicht auch eine Nutzungsänderung 
des Gebäudebestandes  

Sind CEF-Maßnahmen möglich?  ja  nein Installation von Nistgeräten für Höh-
lenbrüter ( M 03) 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang gewahrt (§ 44(5) 
Satz 2 BNatSchG)? 

 ja  nein Im Umfeld des Plangebiet sind eine 
Vielzahl Gebäudekomplexe mit geeig-
neten Bruthabitatstrukturen vorhanden 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG tritt ein! ja nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Prüfung der Erfordernis einer Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? ja nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Fachlich geeignete und zumutbare 
Maßnahmen die in den Planunterlagen 
dargestellt /berücksichtigt wurden 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen 

 FCS-Maßnahmen 

 Funktionskontrolle/Monitoring/Risikomanagement
5
 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognosen und der vorgesehenen Maßnahmen  

tritt kein Verbotstatbestand nach§ 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme nicht erforderlich 

liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 (7) BNatSchG vor  (vgl. Blatt 3) 

sind die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 (7) BNatSchG nicht erfüllt  (vgl. Blatt 3)! 

 

  

                                                

5
 Jährliche Kontrolle von Zustand  und Belegung 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Kernbeißer (Cocco. coccothraustes) – Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 V 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Brütet vorwiegend in unterholzreichen Laub- und 
Mischwäldern mit Altbaumbestand, aber auch in Parks; die 
Nester werden oft hoch in Bäumen angelegt (Baumfreibrü-
ter); dringt im Winter oft bis in die Siedlungsbereiche vor 

 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Im Rahmen der Begehungen in 2010 als Wintergast für das 
Vorhabensgebiet nachgewiesen 

 

 potenziell  entfällt 

 

 

 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder 
getötet werden? 

 ja  nein Aufgrund der Eingriffsarten aus-
schließbar 

 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Werden unter Berücksichtigung der  
Vermeidungsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG 
Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 ja  nein entfällt 

 

Wenn vorher ‚ja‘  - ist die ökologische 
Funktion im räumlichen Zusammenhang 
erfüllbar (§ 44(5) Satz. 2 BNatSchG)? 

 ja  nein entfällt 

 

Werden unter Berücksichtigung der  
Vermeidungsmaßnahmen ohne Zu-
sammenhang mit § 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG Tiere gefangen, verletzt oder 
getötet? 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG tritt ein! ja nein 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Kernbeißer (Cocco. coccothraustes) – Blatt 2 

Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
gestört werden? 

 ja  nein die Art sucht bekannterweise im Win-
ter regelmäßig urbane Bereiche auf 
und zeigt sich dabei unempfindlich 
gegenüber entsprechenden störökolo-
gischen Belastungen; eine Eignung 
als Überwinterungshabitat ist daher 
auch im Planfall gegeben; zudem wird 
die Gebietsfunktion als Überwinte-
rungshabitat arealweise im Bereich 
der vorgesehenen Maßnahmenflächen 
(vgl. Ausführungsplan) gestärkt, so 
dass hier ein unmittelbarer Ausgleich 
durch Funktionsoptimierung erfolgt 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen 
Population schlechter? 

 ja  nein Keine relevante Eingriffswirksamkeit 

 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG tritt ein! ja nein 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs-/Ruhestätten 
aus der Natur entnommen, beschädigt 
oder zerstört werden? 

 ja  nein Nur als Wintergast nachgewiesen 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Sind CEF-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang gewahrt (§ 44(5) 
Satz 2 BNatSchG)? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG tritt ein! ja nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Prüfung der Erfordernis einer Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? ja nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Fachlich geeignete und zumutbare 
Maßnahmen die in den Planunterlagen 
dargestellt /berücksichtigt wurden 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen 

 FCS-Maßnahmen 

 Funktionskontrolle/Monitoring/Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognosen und der vorgesehenen Maßnahmen  

tritt kein Verbotstatbestand nach§ 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme nicht erforderlich 

liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 (7) BNatSchG vor  (vgl. Blatt 3) 

sind die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 (7) BNatSchG nicht erfüllt  (vgl. Blatt 3)! 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Klappergrasmücke (Sylvia currucua) – Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 V 

Erhaltungszustand in Hessen 

 

 günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Typische Art von Hecken- und Gebüschstandorten, selte-
ner in Parks oder an Waldrändern; Nest relativ bodennah in 
dichten Gehölzbeständen 

 

Verbreitung In Deutschland flächendeckend vorkommend, in Hessen 
verbreitet 

 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  im Rahmen der faunistischen Untersuchungen in 2010 als 
Brutvogelart für den Untersuchungsraum nachgewiesen  

 

 potenziell  entfällt 

 

 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder 
getötet werden? 

 ja  nein Aufgrund der Eingriffsarten aus-
schließbar 

 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Werden unter Berücksichtigung der  
Vermeidungsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG 
Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 ja  nein entfällt 

 

Wenn vorher ‚ja‘  - ist die ökologische 
Funktion im räumlichen Zusammenhang 
erfüllbar (§ 44(5) Satz. 2 BNatSchG)? 

 ja  nein entfällt 

 

Werden unter Berücksichtigung der  
Vermeidungsmaßnahmen ohne Zu-
sammenhang mit § 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG Tiere gefangen, verletzt oder 
getötet? 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG tritt ein! ja nein 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Klappergrasmücke (Sylvia currucua) – Blatt 2 

Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
gestört werden? 

 ja  nein Die Art besitzt im Zentrum des Plan-
gebietes ein Bruthabitat; durch die 
geplante Flächennutzung verliert sie 
dieses angestammte Revier (vgl. 
unten), so dass sich dadurch die Fra-
ge einer störökologischen Belastung 
nicht mehr stellt 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen 
Population schlechter? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG tritt ein! ja nein 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs-/Ruhestätten 
aus der Natur entnommen, beschädigt 
oder zerstört werden? 

 ja  nein Habitatveränderung im Bereich der 
Gehölzbestände 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein Teilerhalt und strukturelle Optimierung 
geeigneter Bruthabitatstrukturen im 
Süden (M 04, M 05) 

Sind CEF-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang gewahrt (§ 44(5) 
Satz 2 BNatSchG)? 

 ja  nein Es sind großräumig, aber auch im 
direkten, südlichen und westlichen 
Anschluss (westlich der Straße), quali-
tativ gleichartige/gleichwertige An-
schlusshabitate vorhanden; zudem 
erfolgen qualitativ angepasste Habi-
tatentwicklungsmaßnahmen (struktu-
relle Optimierung geeigneter Bruthabi-
tat-strukturen - vgl. dazu die eigen-
ständige Ausführungsplanung) 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG tritt ein! ja nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Prüfung der Erfordernis einer Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? ja nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Fachlich geeignete und zumutbare 
Maßnahmen die in den Planunterlagen 
dargestellt /berücksichtigt wurden 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen 

 FCS-Maßnahmen 

 Funktionskontrolle/Monitoring/Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognosen und der vorgesehenen Maßnahmen  

tritt kein Verbotstatbestand nach§ 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme nicht erforderlich 

liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 (7) BNatSchG vor  (vgl. Blatt 3) 

sind die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 (7) BNatSchG nicht erfüllt  (vgl. Blatt 3)! 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Mauersegler (Apus apus) – Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

V 

Erhaltungszustand in Hessen 

 

 günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Luftjäger; fliegt meist hoch auf der Jagd nach Fluginsekten, 
oft über besiedelten Bereichen; Brut in Mauerspalten oder 
Nistkästen; starke synanthrope Bindung 

 

Verbreitung In Deutschland und Hessen verbreitet 

 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  im Rahmen der faunistischen Untersuchungen in 2010 als 
Nahrungsgast für den Untersuchungsraum nachgewiesen 

 

 potenziell  entfällt 

 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder 
getötet werden? 

 ja  nein Aufgrund der Eingriffsarten aus-
schließbar 

 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Werden unter Berücksichtigung der  
Vermeidungsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG 
Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 ja  nein entfällt 

 

Wenn vorher ‚ja‘  - ist die ökologische 
Funktion im räumlichen Zusammenhang 
erfüllbar (§ 44(5) Satz. 2 BNatSchG)? 

 ja  nein entfällt 

 

Werden unter Berücksichtigung der  
Vermeidungsmaßnahmen ohne Zu-
sammenhang mit § 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG Tiere gefangen, verletzt oder 
getötet? 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG tritt ein! ja nein 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Mauersegler (Apus apus) – Blatt 2 

Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
gestört werden? 

 ja  nein Nutzt nur den Luftraum über dem 
Plangebiet; überwiegend große Flug-
höhe 

 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen 
Population schlechter? 

 ja  nein Keine relevante Eingriffswirksamkeit 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG tritt ein! ja nein 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs-/Ruhestätten 
aus der Natur entnommen, beschädigt 
oder zerstört werden? 

 ja  nein Keine Neststandorte im Vorhabensge-
biet 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Sind CEF-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang gewahrt (§ 44(5) 
Satz 2 BNatSchG)? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG tritt ein! ja nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Prüfung der Erfordernis einer Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? ja nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Fachlich geeignete und zumutbare 
Maßnahmen die in den Planunterlagen 
dargestellt /berücksichtigt wurden 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen 

 FCS-Maßnahmen 

 Funktionskontrolle/Monitoring/Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognosen und der vorgesehenen Maßnahmen  

tritt kein Verbotstatbestand nach§ 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme nicht erforderlich 

liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 (7) BNatSchG vor  (vgl. Blatt 3) 

sind die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 (7) BNatSchG nicht erfüllt  (vgl. Blatt 3)! 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Rauchschwalbe (Hirundo rustica) – Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 V 

 V 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Luftjäger; Vorkommen auf Einzelgehöfte und kleinere Dör-
fer mit landwirtschaftlichen Betrieben konzentriert, selten in 
Städten; baut ihre Nester gewöhnlich in Ställe und profitiert 
dabei von dem damit verbundenen Insektenreichtum; star-
ke synanthrope Bindung 

 

Verbreitung In Deutschland und Hessen verbreitet 

 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Im Rahmen der Begehungen in 2010 als Nahrungsgast für 
das Vorhabensgebiet nachgewiesen 

 

 potenziell  entfällt 

 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder 
getötet werden? 

 ja  nein Aufgrund der Eingriffsarten aus-
schließbar 

 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Werden unter Berücksichtigung der  
Vermeidungsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG 
Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 ja  nein entfällt 

 

Wenn vorher ‚ja‘  - ist die ökologische 
Funktion im räumlichen Zusammenhang 
erfüllbar (§ 44(5) Satz. 2 BNatSchG)? 

 ja  nein entfällt 

 

Werden unter Berücksichtigung der  
Vermeidungsmaßnahmen ohne Zu-
sammenhang mit § 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG Tiere gefangen, verletzt oder 
getötet? 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG tritt ein! ja nein 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Rauchschwalbe (Hirundo rustica) – Blatt 2 

Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
gestört werden? 

 ja  nein Nutzt nur den Luftraum über dem 
Plangebiet 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen 
Population schlechter? 

 ja  nein Keine relevante Eingriffswirksamkeit 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG tritt ein! ja nein 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs-/Ruhestätten 
aus der Natur entnommen, beschädigt 
oder zerstört werden? 

 ja  nein Keine Neststandorte im Vorhabensge-
biet 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Sind CEF-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang gewahrt (§ 44(5) 
Satz 2 BNatSchG)? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG tritt ein! ja nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Prüfung der Erfordernis einer Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? ja nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Fachlich geeignete und zumutbare 
Maßnahmen die in den Planunterlagen 
dargestellt /berücksichtigt wurden 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen 

 FCS-Maßnahmen 

 Funktionskontrolle/Monitoring/Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognosen und der vorgesehenen Maßnahmen  

tritt kein Verbotstatbestand nach§ 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme nicht erforderlich 

liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 (7) BNatSchG vor  (vgl. Blatt 3) 

sind die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 (7) BNatSchG nicht erfüllt  (vgl. Blatt 3)! 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Schwarzkehlchen (Saxicola torquata) – Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 V 

 3 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland 

 

 günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Besiedelt vorzugsweise trockene, offene Wiesen-, Brach- 
und Ruderalflächen, mit eingestreuten Sträuchern und 
Gebüschen; daneben aber auch Vorkommen an Bahn-
dämmen, in Weinbergen oder Industriebrachen; auch 
Randzonen von Schilfbeständen und Feuchtwiesen werden 
angenommen; Neststandort bodennah im dichten Ge-
büsch, nahe der Hauptsingwarte des Männchens 

 

Verbreitung In Deutschland verbreitet; in Hessen vorzugsweise in Mit-
tel- und Südhessen vorkommend, dagegen nur punktuelle 
Siedlungsareale in Ost- und Nordhessen 

 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Im Rahmen der Begehungen in 2010 als Durchzieher für 
das Vorhabensgebiet nachgewiesen 

 

 potenziell  entfällt 

 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder 
getötet werden? 

 ja  nein Aufgrund der Eingriffsarten aus-
schließbar 

 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Werden unter Berücksichtigung der  
Vermeidungsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG 
Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 ja  nein entfällt 

 

Wenn vorher ‚ja‘  - ist die ökologische 
Funktion im räumlichen Zusammenhang 
erfüllbar (§ 44(5) Satz. 2 BNatSchG)? 

 ja  nein entfällt 

 

Werden unter Berücksichtigung der  
Vermeidungsmaßnahmen ohne Zu-
sammenhang mit § 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG Tiere gefangen, verletzt oder 
getötet? 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG tritt ein! ja nein 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Schwarzkehlchen (Saxicola torquata) – Blatt 2 

Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
gestört werden? 

 ja  nein Die vorhandene störökologische Be-
lastungsintensität wird zwar erhöht, 
jedoch nicht in erheblichem Maße 
überschritten; die Beobachtung der Art 
gelang im nördlichen Bereich (nahe 
Siedlungsrand) des auf dem Lärm-
schutzwall stockenden Heckenzuges, 
der durch die benachbarte Straße 
deutlich störökologisch belastet wird  

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen 
Population schlechter? 

 ja  nein Keine relevante Eingriffswirksamkeit 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG tritt ein! ja nein 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs-/Ruhestätten 
aus der Natur entnommen, beschädigt 
oder zerstört werden? 

(ja)  nein Die Art besitzt im Bereich der Vorha-
bensfläche keine Bruthabitate; Nach-
weis nur als durchziehende Art; die 
Trittsteinfunktion wird durch die Flä-
chennutzung jedoch stark einge-
schränkt bis aufgehoben 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

Sind CEF-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang gewahrt (§ 44 
(5) Satz 2 BNatSchG)? 

 ja  nein Die angrenzenden Umfeldstrukturen – 
insbesondere westlich der Straße - 
sind geeignet, auch weiterhin die Rast 
von Schwarzkehlchen im betroffenen 
Landschaftsraum während des Vogel-
zuges zu ermöglichen 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG tritt ein! ja nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Prüfung der Erfordernis einer Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? ja nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Fachlich geeignete und zumutbare 
Maßnahmen die in den Planunterlagen 
dargestellt /berücksichtigt wurden 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen 

 FCS-Maßnahmen 

 Funktionskontrolle/Monitoring/Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognosen und der vorgesehenen Maßnahmen  

tritt kein Verbotstatbestand nach§ 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme nicht erforderlich 

liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 (7) BNatSchG vor  (vgl. Blatt 3) 

sind die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 (7) BNatSchG nicht erfüllt  (vgl. Blatt 3)! 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Stieglitz (Carduelis carduelis) – Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 V 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Besiedelt häufig offenes Gelände mit eingestreuten Ge-
hölzstrukturen oder Waldränder, aber auch lichte Wälder, 
Parks und Obstgärten; die Nester werden immer relativ 
hoch, oft in Astgabeln weit außen von Seitenzweigen ange-
legt (kleiner Baumfreibrüter)  

 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Im Rahmen der Begehungen in 2010 als Brutvogelart für 
das Vorhabensgebiet nachgewiesen 

 

 potenziell  entfällt  

 

 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder 
getötet werden? 

 ja  nein Aufgrund der Eingriffsarten aus-
schließbar 

 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Werden unter Berücksichtigung der  
Vermeidungsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG 
Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 ja  nein entfällt 

 

Wenn vorher ‚ja‘  - ist die ökologische 
Funktion im räumlichen Zusammenhang 
erfüllbar (§ 44(5) Satz. 2 BNatSchG)? 

 ja  nein entfällt 

 

Werden unter Berücksichtigung der  
Vermeidungsmaßnahmen ohne Zu-
sammenhang mit § 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG Tiere gefangen, verletzt oder 
getötet? 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG tritt ein! ja nein 

  



Bebauungsplan‚Am Henker‘  Stadt Kronberg 
Artenschutzprüfung  ST Oberhöchstadt 

 
    Büro für Umweltplanung  -     64668 Rimbach 49 

 

Artenschutzrechtliche Prüfung: Stieglitz (Carduelis carduelis) – Blatt 2 

Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
gestört werden? 

 ja  nein Die vorhandene störökologische Be-
lastungsintensität wird im Siedlungs-
raum der Art zwar erhöht, jedoch nicht 
in erheblichem Maße überschritten; 
zudem werden Teile des ermittelten 
Siedlungsgebietes aus dem Nut-
zungskonzept entlassen, die dort 
vorhandenen Gehölzstrukturen flächig 
erhalten (M 04); weiterhin zeigt die Art 
synanthrope Tendenzen und dringt bis 
in die Hausgärten vor 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein Teilerhalt der Gehölzstrukturen   als 
Refugialraum  (M 04, M 05) 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen 
Population schlechter? 

 ja  nein Keine relevante Eingriffswirkung in 
Verbindung mit der Maßnahmenwirk-
samkeit 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG tritt ein! ja nein 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs-/Ruhestätten 
aus der Natur entnommen, beschädigt 
oder zerstört werden? 

 ja  nein Habitatveränderung im Bereich der 
Gehölzbestände 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein Teilerhalt der Bruthabitatstrukturen     
(M 04, M 05) 

Sind CEF-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang gewahrt (§ 44(5) 
Satz 2 BNatSchG)? 

 ja  nein Es sind großräumig, aber auch im 
direkten, südlichen und westlichen 
Anschluss (westlich der Straße), quali-
tativ gleichartige/gleichwertige An-
schlusshabitate vorhanden; zudem 
erfolgen qualitativ angepasste Habi-
tatentwicklungsmaßnahmen (struktu-
relle Optimierung geeigneter Bruthabi-
tat-strukturen - vgl. dazu die eigen-
ständige Ausführungsplanung) 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG tritt ein! ja nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Prüfung der Erfordernis einer Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? ja nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Fachlich geeignete und zumutbare 
Maßnahmen die in den Planunterlagen 
dargestellt /berücksichtigt wurden 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen 

 FCS-Maßnahmen 

 Funktionskontrolle/Monitoring/Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognosen und der vorgesehenen Maßnahmen  

tritt kein Verbotstatbestand nach§ 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme nicht erforderlich 

liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 (7) BNatSchG vor  (vgl. Blatt 3) 

sind die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 (7) BNatSchG nicht erfüllt  (vgl. Blatt 3)! 

  



Bebauungsplan‚Am Henker‘  Stadt Kronberg 
Artenschutzprüfung  ST Oberhöchstadt 

 
    Büro für Umweltplanung  -     64668 Rimbach 50 

 

Artenschutzrechtliche Prüfung: Türkentaube (Streptopelia decaocto) – Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

3 

Erhaltungszustand in Hessen 

 

 günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Aus dem südöstlichen Europa zugewanderte Art; starke 
synanthrope Bindung, aber auch an lichten Waldrändern, in 
Baumhecken und auf Einzelbäumen; brütet  auf Bäumen 
(mittlerer Baumfreibrüter) aber auch an Gebäuden. 

 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  im Rahmen der faunistischen Untersuchungen in 2010 als 
Nahrungsgast und Randsiedler für den Untersuchungs-
raum nachgewiesen 

 

 

 potenziell  entfällt 

 

 

 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder 
getötet werden? 

 ja  nein Aufgrund der Eingriffsarten aus-
schließbar 

 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Werden unter Berücksichtigung der  
Vermeidungsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG 
Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 ja  nein entfällt 

 

Wenn vorher ‚ja‘  - ist die ökologische 
Funktion im räumlichen Zusammenhang 
erfüllbar (§ 44(5) Satz. 2 BNatSchG)? 

 ja  nein entfällt 

 

Werden unter Berücksichtigung der  
Vermeidungsmaßnahmen ohne Zu-
sammenhang mit § 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG Tiere gefangen, verletzt oder 
getötet? 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG tritt ein! ja nein 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Türkentaube (Streptopelia decaocto) – Blatt 2 

Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
gestört werden? 

 ja  nein Die vorhandene störökologische Be-
lastungsintensität istim Vorkommens-
areal (Siedlungsrand) hoch und wird 
im Planfall nicht in erheblichem Maße 
überschritten; bestehende Vorbelas-
tung; zudemstarke synanthrope Ten-
denz, besiedelt fast nur urbane Räu-
me 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen 
Population schlechter? 

 ja  nein Keine relevante Eingriffswirksamkeit 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG tritt ein! ja nein 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs-/Ruhestätten 
aus der Natur entnommen, beschädigt 
oder zerstört werden? 

 ja  nein Die Art besitzt im Bereich der Vorha-
bensfläche keine Bruthabitate; Nach-
weis nur als Nahrungsgast 

Sind Vermeidungsmaßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

Sind CEF-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang gewahrt (§ 44(5) 
Satz 2 BNatSchG)? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG tritt ein! ja nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Prüfung der Erfordernis einer Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? ja nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Fachlich geeignete und zumutbare 
Maßnahmen die in den Planunterlagen 
dargestellt /berücksichtigt wurden 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen 

 FCS-Maßnahmen 

 Funktionskontrolle/Monitoring/Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognosen und der vorgesehenen Maßnahmen  

tritt kein Verbotstatbestand nach§ 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme nicht erforderlich 

liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 (7) BNatSchG vor  (vgl. Blatt 3) 

sind die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 (7) BNatSchG nicht erfüllt  (vgl. Blatt 3)! 
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Teilgruppe ‚Tagfalter‘ 

 

Artenschutzrechtliche Prüfung: Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

(Maculinea nausithous) - Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

3 

 V 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Die Art benötigt für ihr Vorkommen Bestände des Großen 
Wiesenknopfes (Sanguisorba officinalis, monophage Rau-
pe), sowie bestimmte Wirtsameisenarten (Myrmica sp.); als 
Habitate besiedelt sie daher wechselfeuchtes Feuchtgrün-
land, teilweise auch als junge Brache entwickelt; nach ihrer 
Adoption durch die Wirtsameise ernährt sich die Raupe von 
Ameisenlarven; die Art ist in der Lage auch kleine oder 
lineare, saumartig entwickelte Habitate zu besiedeln; uni-
voltin, Emergenzphase Mitte/Ende Juli – Mitte/Ende Au-
gust; die Art kommt häufig mit Maculinea telejus syntop vor. 

Verbreitung In Deutschland fast ausschließlich in Mittel-, Süd- und 
Südostdeutschland; in Hessen nahezu flächendeckend, mit 
Ausdünnungen in Nordhessen 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  entfällt 

 potenziell  Entsprechende Habitatstrukturen sind im Vorhabensgebiet 
– wenn auch in stark degradierter Form (ausgedünnte 
Bestände, Beweidungsdruck, unangepasste Beweidungs-
zeiten) – noch vorhanden; ein Vorkommen ist auf dieser 
Basis sehr unwahrscheinlich 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder 
getötet werden? 

 ja  nein Aufgrund der Eingriffswirkung nicht 
möglich; aktuell nicht nachgewiesen 

Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Werden unter Berücksichtigung der  
Vermeidungsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG 
Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 ja  nein entfällt 

Wenn vorher ‚ja‘  - ist die ökologische 
Funktion im räumlichen Zusammenhang 
erfüllbar (§ 44(5) Satz. 2 BNatSchG)? 

 ja  nein entfällt 

Werden unter Berücksichtigung der  
Vermeidungsmaßnahmen ohne Zu-
sammenhang mit § 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG Tiere gefangen, verletzt oder 
getötet? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG tritt ein! ja nein 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

(Maculinea nausithous) - Blatt 2 

Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
gestört werden? 

 ja  nein Nicht nachgewiesen, nur potenzielle 
Vorkommen denkbar – zudem ent-
steht durch die Flächennutzung ein 
vollständiger Habitatverlust, so dass 
dieser Wirkfaktor entfällt. 

Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen 
Population schlechter? 

 ja  nein entfällt, da keine Vorkommensnach-
weise vorliegen  

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG tritt ein! ja nein 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs-/Ruhestätten 
aus der Natur entnommen, beschädigt 
oder zerstört werden? 

 ja  nein Nicht nachgewiesen, nur potenzielle 
Vorkommen denkbar; durch das Nut-
zungskonzept erfolgt ein dauerhafter 
Verlust dieser Potenzialfläche, wenn-
gleich diese sehr degradiert ist und 
aktuell einer der Bestandsentwicklung 
abträglichen Nutzung unterliegt; zu-
dem erscheint dieser Rest-Bestand – 
auch durch seine strukturelle Abtren-
nung durch die vorhandenen Ge-
hölzzüge - als Existenzgrundlage einer 
Population zu dürftig 

Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja  nein entfällt, keine reale Beeinträchtigung 

Sind CEF-Maßnahmen möglich?  ja  nein Im benachbarten Bereich der Hohwie-
senbachaue ist eine Grünlandfläche 
mit arealweise vorkommendem Wie-
senknopf, nachgewiesener Wirtsamei-
se sowie einer kleinen Rest-Populati-
on des Dunklen Wiesenknopf-Amei-
senbläulings vorhanden; in diesem 
Bereich sind Entwicklungsmaßnah-
men durchzuführen (M 06) um die 
Vorkommenssituation für die Art im 
betroffenen Landschaftsraum dauer-
haft zu sichern. 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang gewahrt (§ 44(5) 
Satz 2 BNatSchG)? 

 ja  nein Südlich an das Plangebiet grenzt eine 
Wiesenknopf-Wiese an, die einen 
deutlich besseren Erhaltungszustand 
besitzt, als die im Plangebiet vorhan-
denen Bestände; weiterhin befinden 
sich südlich der L 3015 ausgedehnte 
Wiesenknopf-Wiesen, wie auch die 
vorgesehene Entwicklungsfläche in 
diesen Landschaftsraum zu verorten 
ist 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG tritt ein! ja nein 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

(Maculinea nausithous) - Blatt 3 

Prüfung der Erfordernis einer Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? ja nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Fachlich geeignete und zumutbare 
Maßnahmen die in den Planunterlagen 
dargestellt /berücksichtigt wurden 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen 

 FCS-Maßnahmen 

 Funktionskontrolle/Monitoring/Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognosen und der vorgesehenen Maßnahmen  

tritt kein Verbotstatbestand nach§ 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme nicht erforderlich 

liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 (7) BNatSchG vor  (vgl. Blatt 3) 

sind die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 (7) BNatSchG nicht erfüllt  (vgl. Blatt 3)! 

 


